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3. Gesetz: Bestellung eines Wohnbauförderungsbeirates. 

5. 

Gesetz vom 20. Dezember 1 %7 über die 
Bestellung eines Wohnbauförderungsbeirates. 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
Grundsatzbestimmung des § 24 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, be
schlossen: 

§ 1 

i Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen. Die Be
stimmungen der Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) Die Mitgliedsdiaft zum Beirat ist ein un
besoldetes Ehrenamt. Ein Mitglied (Ersotzmit
gHed) kann jederzeit auf die Mitgliedschaft ver
zichten. Der Verzicht ist der Landesregierung 
schrift!idi zur Kenntnis zu bringen. 

§ 3 

(1) Aus dem Kreis der Mitglieder hat die Lan
desregierung als Vorsitzenden einen Obmann und 

Zur Begutachtung der Begehren auf Gewäh- zwei Obmann-Stellverteter zu bestellen. 
rung einer För.derun-g und von Fragen der 
Wohnbauförderung, die von grundlegender Be- (2) Vor Amtsantritt haben der Obmann dem 
deutung sind, -ist beim Amt der Wiener Land.es- Landesh:iup.rm.ann, die übrigen ~itglieder und 
regierung ein Beirat mit der Beze.iChnung „Wohn- ' Ersatzm1tgheder d_em. Obmann m1t Handsd:lag 
bauförderungsbeirat für das Land Wien" (im • zu geloben, daß sie ihr Amt nach den Bestun
folgenden kurz „Beirat" genannt) zu bestellen. m~ngen„bder Ge~tze gewISsenhaft und unpartei-

1su1 ausu en weroen. 

§ 2 
§ 4 

(1) Für den Beirat hat Jede der in der Landes-
. [" _,_ · b' (!) Zu den Sitzungen des Beirates sind die 

regierung vertretenen po itmnen Parteien mnen M' r., d E - 1. ed Ob 
einem Monat nach ~.\blauf der Funktionsdauer itg ·lou~r 1:1n rsatzm1tg i er vom . mann 

d B · t (Ab 2) tm 1 b" · unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens es e1ra es s. , ers a s mnen emem d . T B . d s· eh 'f l' eh · 
Monat nadi Kundmad1ung d;eses Gesetzes, so ret age vor :gtnn er ttz~ng s r1 t l e1n-
viele Mitglieder vorzusdvlagen, die der Anzahl 1 zuberufen. Im Falle. der Verhinderung ?es Ob
ihrer Mitglieder in der Landesregierung ent- manne~ erfolgt ehe E1nberufunig zu den Sitzungen 
spridit. Für den Fall der Verhinderung ist für ' des Betr,ates durdi _den ersten. Obmann-SteUver
jedes Mitglied ein Ersatzmitglied vorzuschlagen. tret:r, ist auch dieser verhindert, durch den 
Mi<glied (Ersatzmitglied) kann sein, wer zum zwetten Obmann-Stellvertreter. Auf Ve;lan~en 
Wiener Landtag wählbar ist. d~s Amt7s der Wiener Landesreg1erung tst eine 

Sitzung innerhalb von 14 Tagen nach Stellung 
(2) Die Mitgli<der (Ersatzmitglieder) sind für des Begehrens einzuberufen. Sind sowohl der 

die Dauer der Amtsperiode der Landesregierung Obmann al• auch die Obmann-Stellvertreter ver
zu beste!len; die Bestellung obliegt der Landes- hindert, kann das Amt der Wiener Landesregie
regierung. Ein Mitglied des Beirates soll ein Ver- rung die Sitzung des Beirates einberufen. 
tre«:r einer Familienorganisation (§ 3 Abs. 2 
z. 1 des Bundesgesetzes über die Errid1tung eines 
farnilienpo!itischen Beirates beim Bundeskanzler
amt, BGB!. Nr. 112/1967) sein. Eine Wiederbe
stellung ist zulässig. Die Mitglieder (Ersatzmit~ 
glieder) bleiben jedoch jeweils im Amt, bis die 
neuen Mitglieder bestellt sind. 

(3) Die Landesregierung hat ein Mitglied (Er
satzmitgl;.,d) abzuberufen, wenn es die Wählbar
keit zum Landtag verliert. Im Falle der Abbe
rufung oder im Falle des Ausscheidens eines Mit
gliedes (Ersatzmitgliedes) bei Tod oder Verzicht 
hat die Landesregierung u-nverzüglkh ein neues 
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(2) Tritt der Beirat nicht zusammen oder 
kommt ein Beschluß nicht zustande1 kann <las 
Amt der Wiener Landesregierung auch die dem 
Beirat zur Begutachtung vorbehaltenen Ange
legenheiten gegen nachträgliche Vorlage an den 
Beirat selbständig erledigen. 

(3) Der Beirat i$t beschlußfähig, wenn alle Mit
glieder zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen 
worden •ind und wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) erschienen ist. 

(4) Die Beschlüsse des Beirates werden mit ein
facher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen-
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